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REPUBLIK ÖSTERJU.~:OCH 

BUNDESMINISTERIUM 

n -,16'12 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen. 

des Nationalrates XVII. Gesetzgebungsperiode 

FUR LAND. UND FORSTWIRTSCHAFT 

Zl. 16.930/34-I/IO/87 

Gegenstand: SChriftl.parl.Anfr.d.Abg.Z.NR. 
Wabl und Genossen, Nr. 1038/J, 
vom 20. Oktober 1987 betreffend 
die Situation auf dem Schaf- und 
Lämmermarkt 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Mag. Leopold Gratz 

Parlament 
1010 Wien 

WIEN. 17. Deze 1987 

Ao83/AB 

1981 "'12- 1 8 
zu A038IJ,. 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum 

Nationalrat Wabl und Genossen Nt. 1038/J betreffend die Situation 

auf dem Schaf- und Lämmermarkt, beehre ich mich wie folgt zu 
beantworten: 

\ 

Im Rahmen des GATT wurden auch multilaterale verträge betreffend 
eines Imports far Schaf- oder Lammfleisch nach österreich abge
schlossen. Die Bindung der Zölle fjr Fleisch von Schafen und Ziegen 
w~rde im Rahmen der "Kennedy-Runde" 1967 vorgenommen. Die Bindung 
gilt GATT-weit. Diese Verträge wurden auf unbestimmte Zeit abge
schlossen. 
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ZJ. Frage 2: 

Um die prod~ktionssparte Lämmermast im Inland z~ forcieren, werden 
von meinem Ressort seit 1980 Beihilfen im Rahmen der FBrderJngs

aktion "Anka~f von ZJ.chtschafen" gewährt. Bis einschließlich Oktober 
1987'wJ.rden den Landwirtschaftskammern fJr diese Aktion BJ.ndesmittel 

von insgesamt S 9,179.969 aberwiesen. Insgesamt haben an der Aktion 
bisher 1.144 landwirtschaftliche Betriebe teilgenommen. W~iters wird 

von meinem Ressort die Lämmerprod~ktion dJ.rch die Aktion "FBrderJ.ng 

des Schafabsatzes" ~nterst~tzt. 

Z~ Fra.ge 3: 

ZJ.m BezJ.g verbilligter F~ttermittel sind im Rahmen der wSonderricht

linien far verbilligte Abgabe von FJ.ttergetreide ~er Ernte 1987 an 

BergbaJ.ernbetriebe aller vier Zonen ~nd GrUnlandbetriebe w folgende 

landwirtschaftliche Betriebe berechtigt: 

- Bergba~ernbetriebe im Sinne der geltenden Verordn~ngen des BJ.ndes
ministers far Land- J.nd Forstwirtschaft, die in den ZonierJ.ngser
gebnissen des BundesministeriJ.ms far Land- und Forstwirtschaft 

aJ.fscheinen J.nd keine Getreidemarktleist~ng a~s eigener Ernte 
erbringen 

- Landwirtschaftliche Betriebe im Gr~nland, die eine MineralBl
steJ.errackverg~tJ.ng nach dem MineralBlsteuergesetz, BJ.ndesgesetz
blatt Nr. 597/1981, in der geltenden FassJ,ng, und nach der Ver

ordnJ.ng des BJ.ndesministers f~r Land- ~nd Forstwirtschaft, Bundes

gesetzblatt Nr. 145/1982, betreffend MineralBlmengen, a~sschließ
lieh far Wiesen J.nd KJ.ltJ.rweiden erhalten. 

Eine AJ.snahmeregelJ.ng speziell f~r schafhaltende Betriebe ist nicht 
vorgesehen. 
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Zu Frage 4: 

Die Beantwortung dieser Frage fällt nicht in den zuständigkeits
bereich meines Ressorts; die Vollziehung des Tierseuchengesetzes 
obliegt dem Bundesminister f~r Gesundheit und öffentlicher Dienst. 

~_~ Frage 5: 

Derzeit können in österreich Schafmilch und Schafprodukte ünabhängig 
von der Marktordnung frei vermarktet werden. Es bleibt dem je

weiligen Milchschafhalter ~ber~assen, ob er seine Produkte selbst 

oder Jber eine Molkerei absetzt. Kuhhaltende Betriebe, die auf 

Milchschafe umgestellt haben, haben zur Verarbeitung der Schafmilch 

und Vermarktung der Schafmilchprodukte ihre Molkereieinrichtung 
selbst gewählt. 

Bäuerliche Gemeinschaften, die in der Lage sind, einekontinuier
liche Versorgung des Marktes mit einen bestimmten Produkt zu gewähr

leisten, haben sich durchaus bewährt. Individuelle und traditionelle 

SChafkäseerzeuger werden immer ihren Platz behau~ten. 

1083/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




